
4367 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Bundesrates 

B e r ich t 
des Wirtschaftsausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 13. November 1992 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Patentgesetz geändert wird (Patentgesetz
Novelle 1992) 

Dem Österreichischen Patentamt wird im Service- und Infonnations
bereich Rechtspersönlichkeit (Tei 1 rechtsfähigkeit) im Interesse der 
österreichischen Wirtschaft, ohne zusätzliche Belastung des Bundes
haushaltes, zuerkannt. Hiedurch wird dem Patentamt die Möglichkeit zu ei
nem weiteren Ausbau dieses ständig an Bedeutung gewinnenden Tätigkeits
bereiches ermöglicht. 

Die Ermächtigung des Präsidenten des Patentamtes, mit Verordnung be
stimmte Service- und Informationsleistungen dem Bereich der Teilrechts
fähigkeit zuzuordnen, ermöglicht es, auf die Nachfrage der Öffentlichkeit 
sowie auf künftige Entwicklungen im Service- und Informationsbereich fle
xibel zu reagieren und demgemäß das Tätigkeitsspektrum der Teilrechts
fähjgkeit den jeweiligen Markterfordernissen anzupassen. 

Die Tätigkeit des Österreichischen Patentamtes im Rahmen der Teil
rechtsfähigkeit unterl iegt der Kontrolle des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten und des Rechnungshofes. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 
Sitzung vom 17. November 1992 in Verhandlung genommen und einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebn i s sei ner Beratung stellt der Wi rtschaftsausschuß somi t 
den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 13. November 1992 betref
fend ei n Bundesgesetz, mi t dem das Patentgesetz geändert wi rd 
(Patentgesetz-Novelle 1992), wird kein Einspruch erhoben. 

Gottfried J a u d 
Berichterstatter 

23120.0020/38-92 

Wien, 1992 11 17 

Ing. Johann P e n z 
Vorsitzender 
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